
Jugendkriminalitât scheint mir cine Situation restringierter Handlungsmôglichkeiten fur
Jugendliche nachzuweisen. Einmal zeigt sic in ihren Merkmalen schon einen Mangel an
sozialer Kompetenz,um welch nichtigeAnlâsse und welch geringeVorteile es dabei geht,
die zu bewâltigen bzw. sich zu sichern offenbar keine hinreichenden legalenHandlungs-
alternativen bestehen. Zum anderen zeigt die Jugendkriminalitàt starke Schwankungen,
welchemit Phasen der In(-Toleranz)gegenAbweichung und mit Phasen der Jugendfeind-
lichkeit/freundlichkeit einhergehen,was auf ein hohes Mali an �Fremddefinition" von
Jugendproblemen und auf cine geringe �politische Mitsprache" Jugendlicher bei der
Frage. wer wem (Jugendlicheoder Erwachsene,Kriminalisierte oder Kriminalisierende)ein
wie zu lôsendesProblem macht.

Die Situation der Jugendund Jugendkriminalitàt

In der Tat ist die Kriminalisierung von Angehôrigender unteren sozialen Schichten ein
deutlich hâufigeres Vorkommnis als die Kriminalisierung in hôheren Sozialschichten.
Innerhalb aller Sozialschichten sind wiederum die jùngeren Altersgruppen durchwegs
ûberreprâsentiert. Ùber das letzte Phânomen wird (ibrigens mehrgeschrieben und geredet
als ùber daserste. Beide haben cines gemeinsam:Kriminalitàt ist cineHandlungsweise,
die cher bei unterprivilegierten Gruppen in Erscheinung tritt, sei es

—
wie bei Jugend-

lichen
—

im Fall passagerer Statusprobleme, oder sei es
—

wie bei Unterschichtmitglie-
dern — im Fall verfestigter Depravierung.Um bei den Jugendlichen zu bleiben: Sic sind
von bestimmten Gewaltmitteln und -formen abgeschnitten, denen sic auf der anderen
Seite sehr wohl unterworfen sind. Sic unterliegen elterlicher,schulischer,berufserzieheri-
scher Gewalt, auf Grund ihrer kôrperlichenUnterlegenheit, geringerer Erfahrung, psychi-
schen und ôkonomischen Abhângigkeit sogar ziemlich ungeschiitzt. Die Formen der
Selbstbehauptung Jugendlicher, wenn ihre unterlegene Position nicht mehr hinreichend
durch Zuwendungund Versorgung kompensiert wird, sind ihrerseits beschrânkt. Als Va-
rianten des Ungehorsams geraten sic selten ùber den Aufmerksamkeitsbereich privater
sozialer Kontrolle in Familie, Nachbarschaft, allenfalls Schule hinaus. Wo jedoch Pro-
teste, Konflikte,GegenwehrJugendlicherôffentlich werden und der Kriminalitâtskontrolle
durch Polizei und Gerichte anheimfallen,stellt sich im Vergleich zu Erwachsenen tatsâch-
lich cine sehr rohe und naive Form der kriminalisierten Handlungsweisen heraus.
KATSCHNIGund STEINERT (1973) haben festgestellt,daß derAnteil der �Naivdelikte" an
allen Delikten beiden Verurteilten der jungsten statistischerfaßten Altersgruppen,bei den
14— 17jâhrigen doppelt so hoch ist (60%) wie bei der àltesten Altersgruppe, den ûber
40jàhrigen(30%). Unter naivenDelikten verstehen die Autoren solche, beidenen unter Ein-
satz deseigenenKôrpersmit relativkurzem Zeithorizont gehandelt,dabei jemandemsehr
direkt Schaden zugefùgtwird,und die Chance der Entdeckungauf Grund dieser Tateigen-
schaften sehr hoch ist.HiezugehôrenDiebstahl,Sachbeschàdigungen,Raub, Raufhàndel
etc. Davon unterscheiden sich �raffinierte" Delikte, bei denen cher mit Kenntnis sozialer
Normen, der Kenntnis der Spielràume,die das Gesetz lâlît sowie derEinschàtzung des
Entdeckungsrisikos und der Gewinnchance gearbeitet wird(Beispiele:Betrug, Veruntreu-
ung, Kavaliersdelikte im Bereich der Wirtschaftskriminalitât). Die

—
wenn man so will

—
Aggressivitât Jugendlicher hat cine doppelterhôhteChance,kriminalisiert zu werden:ein-
mal, weil sich schon das Strafrecht insgesamt und notwendigerweiseprimàrmit sicht-
baren und verfolgbarenDelikten befalït,und ferner, weil dièse naiven Delikte leichterdem
Zugriff der Kontrolle unterliegen,Aufklàrungund Schuldfeststellung bei ihnen cine relativ
einfacheSache sind.
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